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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.06.1989 

Geschäftszahl 

88/04/0187 

Rechtssatz 

Ausführungen, dass die bel Behörde keine Feststellungen hinsichtlich der wesentlichen Frage getroffen hat, auf 
Grund welches Bescheides die vom Besch ausgeübte gewerbliche Tätigkeit entfaltet worden ist. 


